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Index Nr: 24145/NHKK/2026

Stipendienausschreibung

Das Zentrum fiir Internationale Ausbildungsprogramme der Semmelweis Universitit schreibt
das ,,Semmelweis Pannonia In Exzellenzstipendium® fiir das akademische Jahr 2025/2026
aus. Fiir das Stipendium konnen sich Studierende mit einem Studierendenrechtsverhiltnis zur
Semmelweis Universitit mit ausldndischer Staatsangehorigkeit bewerben, die aus den Léndern
stammen, die im Anhang der Ausschreibung aufgefiihrt sind und 1) in deutscher oder englischer
Sprache studieren, ii) ihr Studium im ersten Semester des akademischen Jahres 2024/2025 oder
spater begonnen haben, iii) kein Stipendium Hungaricum oder Diaspora-Stipendium erhalten.
Das Stipendium wird ein Jahr lang gewihrt und in jeweils 12 gleichen Monatsraten ausgezahlt,
vorausgesetzt, der/die Studierende hat ein aktives Studierendenrechtsverhiltnis. Wenn der/die
Studierende sein/ihr aktives Studierendenrechtsverhidltnis aussetzt (passives Semester) oder
beendet, so wird auch die Auszahlung des Stipendiums eingestellt. Fiir den nicht in Anspruch
genommenen Teil des Jahresstipendiums wird der/die nidchste Studierende in der Reihe die
Berechtigung erhalten, so wie die Reihenfolge vom Stipendienausschuss festgelegt wird. Das
Stipendium kann gemaf3 der Ausschreibung, die am Ende des folgenden akademischen Jahres
verdffentlicht wird, ohne Einschrinkung erneut beantragt werden, wobei zu beriicksichtigen ist,
dass der/die Studierende, der/die sein/ihr Studium abgeschlossen hat, nach seinem/ihrem letzten
Studienjahr nicht mehr zur Bewerbung berechtigt ist.

Das Stipendium ist ein Exzellenzstipendium. Die Leistungen werden auf Grundlage der
akademischen, sportlichen und kiinstlerischen Errungenschaften bewertet. Antragsteller/innen
aus Landern der Kategorie 1, die in Anhang 1 der vorliegenden Ausschreibung aufgefiihrt sind,

haben im Auswahlverfahren Vorrang vor Antragsteller/innen aus Léndern der Kategorie 2.

1. Zulassungskriterien
- Anfangsdatum des Studierendenrechtsverhéltnisses ist friihestens September
2024 und spétestens September 2027
- der/die Antragsteller/in besitzt die Staatsangehdrigkeit eines der im Anhang der
vorliegenden Ausschreibung aufgefiihrten Léander
- aktives Studierendenrechtsverhéltnis im akademischen Jahr der Bewerbung und

im akademischen Jahr nach dem Auswahlverfahren
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- mindestens 2 abgeschlossene aktive Semester in einem Bachelor-, Master- oder
einstufigen Diplom-Studiengang mit herausragenden Studienleistungen
und/oder herausragenden Ergebnissen in den Bereichen Sport und Kunst

- Wenn der/die Antragsteller/in im jeweiligen Studienjahr auch das Stipendium
fiir Studierende mit ausgezeichneter Studienleistung (KITA) erlangt, wird der
Betrag des KITA-Stipendiums durch den Betrag des Pannonia In-Stipendiums
ersetzt, d.h. der/die Antragsteller/in wird den Betrag des Pannonia In-
Stipendiums erhalten.

- Die Angabe zur Identifizierung des Antragstellers / der Antragstellerin und zur
Uberpriifung der Zulassungsberechtigung erforderlichen Daten ist obligatorisch.
Bei fehlenden Daten kdnnen keine Antrége eingereicht werden.

- Der/die Antragstellerin darf keine Bewerbung einreichen, wenn das fiir die
Bewertung zustindige Organ oder eine andere Person oder Einrichtung der
Universitit (z. B. die Ethikkommission), die zur Untersuchung von
RechtsverstoBen befugt ist, festgestellt hat, dass er/sie bei der Bewertung
seines/ihres Antrags falsche Angaben gemacht oder die Gutachter im
Zusammenhang mit seinem/ihrem im Rahmen einer fritheren Ausschreibung
eingereichten Antrag anderweitig irregefiihrt hat.

- Der Bewerber muss iiber ein Bankkonto verfiigen, das fiir den Empfang von
Forint-Zahlungen geeignet ist und als Standardkonto im Neptun-System

hinterlegt ist.

2. Fiir die Bewertung der Antrige zustindiges Gremium:

Die Bewerbungen werden von einem Ausschuss bewertet, der durch den Beschluss
99572/NHKK/2024. iiber die Einrichtung des Stipendiums ernannt wurde und dem
folgende Mitglieder angehoren:

1. Vizerektor fiir Internationales Studium

2. Der Dekan/Die Dekanin der Fakultét fiir Humanmedizin oder sein/ihr Beauftragter,

seine/ihre Beauftragte;
3. Der Dekan/Die Dekanin der Fakultét fiir Zahnheilkunde oder sein/ihr Beauftragter,

seine/ihre Beauftragte;
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4. Der Dekan/Die Dekanin der Fakultit fiir Pharmazeutische Wissenschaften oder
sein/ihr Beauftragter, seine/ihre Beauftragte;

5. Der Dekan/Die Dekanin der-Fakultit fiir Gesundheitswissenschaften oder sein/ihr
Beauftragter, seine/ihre Beauftragte;

6. Der Dekan/Die Dekanin der Andras Petd Fakultdt oder sein/ihr Beauftragter,
seine/ihre Beauftragte;

7. Die Vorsitzenden der Studierenden-Selbstverwaltung (HOK), der Internationalen
Semmelweis Studierendenvereinigung (ISSA) und der Deutschsprachigen

Studierendenvertretung Semmelweis (DSVS) oder deren Delegierte.

3. Bewerbungsfrist:
Bewerbungen konnen bis zum 15. Oktober 2026 {iiber die Schnittstelle des
Antragsmanagementsystems Neptun eingereicht werden. Der genaue Zeitpunkt der
Plattform-Er6ffnung wird den Studierenden zu einem spéteren Zeitpunkt auf der

Website der Universitit bekannt gegeben.

4. Nachreichung, Beschluss, Einwand:
Es besteht keine Moglichkeit auf Nachreichung oder auf einen Bescheinigungsantrag
wegen Fristversdumnis. Unvollsténdige, nicht fristgerechte Antrdge oder Antrage, die
den Vorschriften nicht entsprechen, werden abgelehnt. Im Falle von Anderungen des
Namens, der Kontaktdaten und der Kontonummer des Antragstellers / der
Antragstellerin oder zwischenzeitlicher Anderungen der Daten hat der/die
Antragsteller/in das Recht, seinen/ihren Antrag zu &ndern/vervollstindigen/korrigieren.
Die mit allen erforderlichen Unterlagen eingereichten Bewerbungen werden bis zum

31. Oktober 2026 von der in Punkt 2 genannten Bewertungskommission bewertet.

5. Gegen den Ablehnungsbeschluss der Kommission kann die Antragstellerin / der
Antragsteller innerhalb von fiinf Arbeitstagen nach Erhalt des Beschlusses bei dem
Leiter des Zentrums fiir Internationale Ausbildungsprogramme Einspruch erheben. Bei

dem Einspruch muss die beanstandete Rechtshandlung oder Unterlassung der
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Kommission genau bezeichnet werden. Wenn der Leiter des Zentrums fiir Internationale
Ausbildungsprogramme dem Einspruch stattgibt, wird der Ausschuss den Antrag

entsprechend neu bewerten.

6. Betrag des Stipendiums:
1) ander Medizinischen Fakultit 2.000.000 HUF/akademisches Jahr/Studierende/r
2) an der Zahnmedizinischen Fakultit 2.000.000 HUF/akademisches

Jahr/Studierende/r
3) an der Pharmazeutischen Fakultit 1.300.000 HUF/akademisches
Jahr/Studierende/r
4) an der Fakultit fiir Gesundheitswissenschaften 900.000 HUF/akademisches
Jahr/Studierende/r

5)  an der Andras Petd Fakultit 2.900.000 HUF/akademisches Jahr/Studierende/r

Voraussetzung fiir die Auszahlung ist, dass der/die Begiinstigte im Neptun-System
iiber eine Kontonummer verfligt, die standardméBig fiir die Annahme von HUF
eingerichtet ist. Die Zahlungen erfolgen monatlich per Uberweisung auf das im Neptun-

System registrierte Bankkonto, sobald die Entscheidung des Ausschusses ergangen ist.

Die Angaben zu dem als Zuschuss gewihrten Stipendium (Rechtsgrundlage des
Zuschusses, Stipendiumsbetrag) werden ins elektronische Neptun System

aufgenommen.

7. Riickzahlung des Stipendiums:

Stipendiaten/innen, die den in der Stipendienausschreibung oder im -Vertrag vereinbarten
Verpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, sind verpflichtet, innerhalb von 8
Tagen nach Erhalt einer diesbeziiglichen Aufforderung durch die Universitit den vollen

Betrag des an sie gezahlten Stipendiums bzw. den von der Vertragsverletzung betroffenen


Arday-Busa Zsuzsanna (adminisztrációs támogatási csoportvezető)
Az összeg a teljes tandíj 80%-a. Kevés hallgató érintett, jelenleg 3 fő tanul a PAK-on angol képzésen. 

Pavlik Livia
ez mitől ilyen kimagasló?
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Teil des Stipendiums zuziiglich Verzugszinsen gemil} dem Biirgerlichen Gesetzbuch (Ptk.)
zuriickzuzahlen.
Der/die Stipendiat/in ist aullerdem verpflichtet, den gesamten Forderbetrag
zuriickzuzahlen, wenn sich herausstellt, dass er/sie bei der Antragstellung falsche
Angaben gemacht hat.
Das Stipendium kann in Ausnahmeféllen zuriickgezogen werden, wenn sich der/die
Studierende wihrend seines/ihres Studiums unangemessen gegeniiber der Universitét
verhalten hat oder wenn gegen ihn/sie ein ethisches Verfahren eingeleitet wird, in dem
ein ethisches Fehlverhalten nachgewiesen wird.
@ volle Betrag des gewihrten Stipendiums /der gewihrten Stipendien muss
zuriickgezahlt werden, wenn der/die Stipendiat/in sein/ihr Studium an der Semmelweis
Universitit aus von ithm/ihr zu verantwortenden Griinden nicht abschlief3t, d. h. wenn
er/sie vor Abschluss des Studiums an eine andere Einrichtung wechselt oder wenn
sein/ihr Rechtsverhéltnis durch Entlassung oder, falls keine zwingenden Umstidnde

vorliegen, auf Initiative des/der Studierenden beendet wird.

8. Datenverwaltung

e Mit der Einreichung einer Bewerbung erklart sich der/die Antragstellerin damit
einverstanden, dass die in der Bewerbung angegebenen Daten von dem unter
Punkt 2 genannten Ausschuss, der flir den Rechtsbehelf zustdndigen Person oder
Gremium und den nach den internen Vorschriften der Universitit dazu befugten
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Universitdit zum Zwecke der
Identifizierung des Antragstellers / der Antragstellerin, der Bearbeitung und
Bewertung des Antrags, der Kontaktaufnahme mit dem/der Antragsteller/in und
der Auszahlung des Stipendiums verarbeitet werden konnen. Die
personenbezogenen Daten des Antragstellers / der Antragstellerin diirfen nur an
die Personen weitergegeben werden, die sie zur Erfiilllung ihrer Aufgaben wie
oben beschrieben bendtigen.

e Die Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung ist die Einwilligung des
Antragstellers / der Antragstellerin als betroffene Person und die Erfiillung der
offentlichen Aufgaben der Universitidt im Zusammenhang mit der Verteilung

und Auszahlung von Zuschiissen flir Studierende und der Eintragung dieser
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Arday-Busa Zsuzsanna (adminisztrációs támogatási csoportvezető)
Köszönjük a részletes magyarázatot, egyetértünk.

Pavlik Livia
az ösztöndíj egy múltbeli teljesítményhez kapcsolódik, amit a hallgató teljesített pl. nyert az olimpián.
A jövőbeni „teljesítményromlása” alapján véleményem szerint jogilag nem megalapozható az ösztöndíj visszavonása, mégha egy „nem méltányolható” körülmányt teszünk bele, akkor sem.
Maradok a példánál, befejezte az edzéseit és ettől kezdve nem is indul további sport eseményeken.
Azért hoztam egy sportos példát, hogy szemléletes legyen, hogy egy múltbeli teljesítmény alapján elnyert díjat nem lehet a jövőbeni teljesítmény függvényéve téve visszavonni.

Az egy más kérdés, hogy
csalt a pályázatnál
csalt az eredmény elérésével (pl. doppingolt, kiderül, hogy csalt a vizsgán, kiderül, hogy plagizált valamilyen tanulmányi feladatainak elvégzése során, stb.) 
stb.
Ezek inkább etikai kérdések, erre tettem szövegszerű javaslatot.

Pavlik Livia
Ez lehet egy megalapozott ok, ezzel egyetértek.

Arday-Busa Zsuzsanna (adminisztrációs támogatási csoportvezető)
Rendben, köszönjük szépen. 
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Zuschiisse [Art. 6 (1) Punkt a) und e) DSGVO] unter Beriicksichtigung der
Bestimmungen von § 2 (6), § 18 und Anhang 3 I/B. 1. Punkt be) des Gesetzes
iiber das nationale Hochschulwesen (Nftv.).

e Die Universitdt als Datenverantwortliche behandelt die Antrdge und die als
Anhdnge eingereichten Dokumente auf der Grundlage der geltenden
Vorschriften fiir die Verwaltung von Unterlagen und die elektronische
Verwaltung sowie des Plans fiir die Archivverwaltung gemiB3 § 64 (1) des
Regierungsdekrets 335/2005 (XI1.29.) iiber die allgemeinen Anforderungen an
die Verwaltung von Unterlagen Offentlicher Einrichtungen und fiir einen
Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum der rechtskréftigen Entscheidung tiber
den Abschluss der nicht erfolgreichen Bewerbungen bzw. fiir 10 Jahre ab dem
Datum der rechtskriftigen Entscheidung tiber die Bewerbung fiir die Dokumente
erfolgreicher Antragsteller/innen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist
vernichtet die Universitdt die elektronischen und Papierdokumente, und die
Verarbeitung der personlichen Daten an der Universitit wird eingestellt.

¢ Die Universitét wird keine personlichen Daten an Drittlinder oder internationale
Organisationen weitergeben.

e Der/die Antragsteller/innen konnen jederzeit Auskunft dariiber verlangen, ob die
Universitit ihre personlichen Daten im Zusammenhang mit der Bewerbung und
dem Stipendium in Bearbeitung hat, und wenn eine solche Bearbeitung im
Gange ist, hat er/sie das Recht auf Zugang zu seinen/ihren personlichen Daten
und auf weitere Informationen im Sinne von Artikel 15 der DSGVO.

e Der/die Antragsteller/in kann jederzeit die Anderung, Korrektur oder Ergéinzung
seiner/ihrer personlichen Daten (Name, Kontaktdaten, Kontonummer)
beantragen, die im Zusammenhang mit der Bewertung des Antrags und der
Auszahlung des Stipendiums verarbeitet werden.

e Der/die Antragsteller/in hat das Recht, aus Griinden, die sich aus seiner/ihrer
besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung seiner/ihrer
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Stipendium gemal
Artikel 21 (1) der DSGVO Widerspruch einzulegen. In diesem Fall darf die
Universitit seine/ihre personlichen Daten nur dann weiterverarbeiten, wenn sie
zwingende schutzwiirdige Griinde fiir die Datenverarbeitung nachweisen kann,

die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person iiberwiegen,
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oder wenn die Verarbeitung zur Begriindung, Ausiibung oder Verteidigung von
Rechtsanspriichen dient.

e Der/die Antragsteller/in hat das Recht, jederzeit die Einschrinkung der im
Zusammenhang mit dem Stipendium verarbeiteten personlichen Daten zu
verlangen, wenn die in Artikel 18 der DSGVO genannten Bedingungen erfiillt
sind. Zum Beispiel, wenn
a) die Universitit die Daten nicht mehr bendtigt oder die Verarbeitung

moglicherweise rechtswidrig ist, der/die Antragsteller/in jedoch der

Loschung widerspricht und stattdessen eine Einschrinkung der

Datennutzung beantragt; oder

b) der/die Antragsteller/in der Verarbeitung widersprochen hat, bis geklért ist,
ob die Universitdt seine/ihre personlichen Daten weiterverarbeiten darf.

e Fingeschrinkte personliche Daten dirfen nur mit Zustimmung des
Antragstellers / der Antragstellerin oder zur Begriindung, Ausiibung oder
Verteidigung von Rechtsanspriichen oder zum Schutz der Rechte einer anderen
natiirlichen oder juristischen Person oder eines wichtigen 6ffentlichen Interesses
der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

e Sie konnen Thr Recht auf Loschung geméf Artikel 17 der DSGVO in Bezug auf
die Verarbeitung der in der Stipendienausschreibung beschriebenen Daten nur
dann wahrnehmen, wenn die Daten fiir die Erfiillung der 6ffentlichen Aufgaben
der Universitdt nicht mehr erforderlich sind, d. h. wenn

a. Sie die fiir Thre Bewerbung erforderlichen Daten und hochgeladenen
Dokumente zum Zeitpunkt der Einreichung bereitgestellt haben, Thre
Bewerbung aber nicht oder nicht ordnungsgemall gemall den geltenden
Vorschriften eingereicht haben,

b. die im aktuellen Archivplan der Universitit festgelegte
Aufbewahrungsfrist fiir ,,Stipendienangelegenheiten* abgelaufen ist,
aber die Universitit die Daten noch nicht geldscht hat.

e Im Zusammenhang mit der Verarbeitung und dem Schutz personlicher Daten
kann sich der/die Antragsteller/in an die Datenschutzbeauftragte der Universitét
wenden. Name: Dr. Sara Trocsanyi, Postanschrift: 1085 Budapest, Ull6i ut 26,
E-Mail: adatvedelem@semmelweis.hu, Telefon: 06-20-663-2583. Im Falle

einer Rechtsverletzung, die sich aus der Datenverarbeitung im Zusammenhang
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mit einer Bewerbung oder einem Stipendium ergibt, wenden Sie sich bitte direkt
an:
a. die Nationale Behorde fiir Datenschutz- und Informationsfreiheit (Sitz:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; Postanschrift: 1363 Budapest, Pf.
9; Telefon: +36-1-394-1400; Website: www.nath.hu; E-Mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) oder
b. an das zustindige Gericht. Fiir die Verhandlung des Prozesses ist das
Gericht zustdndig. Der/die Betroffene kann, nach seiner/ihrer Wahl, den
Prozess auch beim zustindigen Gericht seines/ihres Wohnsitzes oder
Aufenthaltsortes einleiten (eine Liste der Gerichte und deren
Kontaktdaten finden Sie unter folgendem Link:

http://birosag.hu/torvenyszekek).

Budapest, den 12. Februar 2026.

Dr. Alan Alpar
Vizerektor fur Internationales Studium

Leiter des Zentrums fiir Internationale Ausbildungsprogramme


http://birosag.hu/torvenyszekek
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Anhang Nr. 1

1. KATEGORIE

2. KATEGORIE

Vereinigte Staaten von Amerika Albanien

Andorra Aserbaidschan

Argentinien Bolivien

Australien Republik Stidafrika
Osterreich Siidkorea

Belgien Ecuador

Brasilien Vereinigte Arabische Emirate

Bosnien und Herzegowina

Agypten

Bulgarien Franzosisch-Guyana
Chile Philippinen
Zypern Guyana
Tschechien Indien
Dénemark Indonesien
Vereinigtes Konigreich Japan
Nordmazedonien Jordanien
Estland Katar
Weilrussland Kirgisistan
Finnland Kolumbien
Frankreich China
Georgien Kuba
Griechenland Libanon
Niederlande Mexiko
Kroatien Mongolei
Irland Namibia
Island Paraguay
Israel Peru

Kanada Saudi-Arabien
Kasachstan Singapur
Polen Syrien
Lettland Tadschikistan
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Liechtenstein Turkei

Litauen Turkmenistan

Luxemburg Usbekistan

Malta Venezuela

Moldawien Vietnam

Monaco

Montenegro
Deutschland

Norwegen

Italien

Russland

Armenien

Portugal

Ruménien

San Marino

Spanien

Schweiz

Schweden

Serbien

Slowakei

Slowenien

Neuseeland
Ukraine
Uruguay
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